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§ 67 ForstG Entschädigung
 ForstG - Forstgesetz 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Der nach § 66 Bringungsberechtigte hat nach der Bringung den früheren Zustand - soweit dies möglich ist -

wiederherzustellen und den Eigentümer des verpflichteten Grundstückes für alle durch die Bringung

verursachten vermögensrechtlichen Nachteile zu entschädigen.

2. (2)Wurde dem Bringungsberechtigten die Benützung einer fremden Bringungsanlage oder einer nichtöffentlichen

Straße eingeräumt, so tritt an Stelle der Entschädigung ein angemessener Beitrag zu den Kosten der Errichtung

und Erhaltung der Bringungsanlage oder der nichtöffentlichen Straße.

3. (3)Dem Eigentümer und dem Nutzungs- oder Gebrauchsberechtigten des durch ein Recht nach § 66a in Anspruch

genommenen Grundstückes gebührt für alle dadurch verursachten Vermögensnachteile eine Entschädigung.

Werden durch die Rechtsausübung Schäden verursacht, die noch nicht abgegolten sind, gebührt nach ihrer

Erkennbarkeit und Bewertbarkeit auch für sie eine Entschädigung.

4. (4)Einigen sich die Parteien über die Entschädigung oder den Beitrag nicht, so hat die Behörde auf Antrag über

den Grund und die Höhe des Anspruches zu entscheiden. Die Entschädigung ist nach den Vorschriften der §§ 4

bis 9 Abs. 1 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, zu bemessen. Ist nur die Höhe des Beitrages

(Abs. 2) strittig, so darf mit der Bringung über die fremde Bringungsanlage oder nichtöffentliche Straße begonnen

werden, wenn der Bringungsberechtigte einen Betrag in der im Bescheid der Behörde festgesetzten Höhe des

Beitrages bei dem Erhalter der Bringungsanlage oder Straße erlegt.

5. (5)Innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft eines Bescheides gemäß Abs. 4 kann jede der beiden Parteien die

Festlegung der Entschädigung oder des Beitrages bei dem nach der Lage des Grundstückes zuständigen

Bezirksgericht beantragen. Mit dem Zeitpunkt des Einlangens des Antrages bei diesem Gericht tritt der gemäß

Abs. 4 erlassene Bescheid außer Kraft. Der Antrag kann nur mit Zustimmung des Antragsgegners

zurückgenommen werden.

6. (6)Für das gerichtliche Verfahren gelten die Bestimmungen über das Verfahren außer Streitsachen. Das

Eisenbahnenteignungsgesetz 1954 ist sinngemäß anzuwenden.
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